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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.04.2004

Norm

ZPO §41

ZPO §235 Abs4

ZPO §237 Abs3

Rechtssatz

Im Falle der vollständigen Bezahlung des Klagebegehrens nach Klagseinbringung und Einschränkung auf Kosten ist

ohne Durchführung eines Beweisverfahrens die geltend gemachte und bezahlte Klagsforderung als zu Recht

bestehend anzusehen, was zu einem vollständigen Kostenersatz der beklagten Partei an den Kläger führen muss.

Entscheidungstexte

10 Ra 45/04t

Entscheidungstext OLG Wien 16.04.2004 10 Ra 45/04t
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